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AG Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Reform des Mutterschutzgesetzes kommt

Sönke Rix, Sprecher der AG Familie, Senioren, Frauen und Jugend:

Die  Beratungen zwischen  den  Unions-Bundestagsfraktionen  und  der
SPD-Bundestagsfraktion  zu  der  Reform  des  Mutterschutzgesetzes
befinden  sich  auf  der  Zielgeraden.  In  den  vergangenen  Wochen  ist  es
gelungen, strittige Punkte zwischen den Koalitionspartnern zu klären
und sinnvolle Kompromisse zu verabreden.

„Nach der Einigung mit unserem Koalitionspartner ist der Weg zu einem
zeitgemäßen Mutterschutz jetzt frei. Mit dieser Reform stärken wir den
Gesundheitsschutz für Mutter und Kind. Gleichzeitig verbessern wir die
Rahmenbedingungen, um Schwangerschaft und Stillzeit mit Beruf und
Ausbildung in Einklang zu bringen.

Dabei weiten wir den Anwendungsbereich des Mutterschutzgesetzes aus:
Künftig werden auch Studentinnen, Praktikantinnen, Auszubildende und
Schülerinnen vom Mutterschutz profitieren. Auch Selbständigen wird die
Möglichkeit eröffnet, sich für die Zeit des Mutterschutzes besser finanziell
abzusichern.

Eine der wichtigsten Regelungen ist für uns, dass die Schutzfrist für Mütter von
behinderten Kindern von acht auf zwölf Monate verlängert wird. Und: der
Kündigungsschutz für Frauen, die nach der zwölften Schwangerschaftswoche
eine Fehlgeburt erlitten haben, wird verbessert.

Für die SPD-Bundestagsfraktion steht fest: Die Reform schafft den Spagat
zwischen Gesundheitsschutz und Selbstbestimmung. Sie ist ein wichtiger
Beitrag für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und nicht zuletzt für die
gleichberechtige Teilhabe von Frauen in der Arbeitswelt.“

http://www.spdfraktion.de/node/1901445

